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 Veröffentlicht am 18.05.1999

Norm

StVG §16 Abs2 Z9

Rechtssatz

Nach § 16 Abs 2 Z 9 StVG ist das Vollzugs- gericht für die Entscheidung über den nachträglichen Aufschub des

Strafvollzuges nach § 133 Abs 1 StVG zuständig. Dem notwendigen teleologischen Verständnis der Regelung

entsprechend umfaßt diese Zuständigkeit nicht nur die unmittelbare Entscheidung über die Bewilligung (oder

Ablehnung) des nachträglichen Aufschubes, sondern auch die damit unmittelbar zusammenhängenden Anordnungen

und Verfügungen, nämlich den Auftrag zur Entlassung aus der Justizanstalt anläßlich der Bewilligung des

Strafaufschubes ebenso wie die Überwachung der Vollzugstauglichkeit, die Anordnung der Beendigung des

nachträglichen Aufschubes bzw der Fortsetzung des Vollzuges sowie die Au orderung des Verurteilten, sich wieder in

der Justizanstalt einzufinden, und seine allenfalls erforderliche Vorführung.
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